
80. Ergänzung — SMB1. NW. — (Stand 15. 3.1971 = MB1. NW. Nr. 32 einschl.) 5.1.71 (2)

Anlage l 79034
Forstamt: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll-Nr. A 123 100

Betriebsbezirk: ............................................................................ Tag der Ausstellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

——————————————————————————————————— Nur gültig in
Erlaubnisschein und Rechnung über Forstnebennutzungen den staatl.
___________________________________ Forstbetrieben

des Landes NW.

Herr(n)/Frau/Firma ........................................................................................................................

( ) i n ................................................................................................

kauft zur Selbstwerbung / frei Forstort / frei ........................................................................*)
wird gestattet

T Preis
U Abt. Gegenstand rm/kg/St'ck. Je Einh. Insgesamt

__DM | DM

Rechnungsbetrag — einschl. ..,.,........,.% MWSt. = ........................ DM —

Unter Anerkennung umseitiger *)
Bedingungen Rechnungsbetrag dankend erhalten

Rechnungsbetrag zahlbar innerhalb 30 Tagen (Forstbetriebsbeamter)
netto Kasse. Bitte Forstamt u. Kennwort
„Nebennutzungen" angeben. Konto siehe

Rückseite.
(Käufer/Nutzungsberechtigter) .__________________________________ *) Nichtzutreffendes bitte streichen

Rückse i t e
1. Die Nutzung ist am/vom........................ bis ........................ 197............

in der Zeit von ........................ bis ........................ Uhr gestattet.

2. Besondere Bedingungen: ......................................................................................................................................................................

3. Dieser Erlaubnisschein ist bei der Nutzung bzw. bei der Abfuhr mitzuführen und auf Verlangen den Forst- und Polizei-
beamten vorzuzeigen.

4. Der Käufer oder Nutzungsberechtigte haftet dem Land Nordrhein-Westfalen für alle von ihm oder seinen Verrichtungs-
gehilfen verursachten Schäden ohne Rücksicht auf ein Verschulden. § 831, Abs. l, Satz 2 BOB gilt nicht.

5. Der Käufer oder Nutzungsberechtigte betritt, befährt und nutzt die Grundstücke des Landes Nordrhein-Westfalen und
die dazugehörigen Anlagen auf eigene Gefahr.

6. Raum für Angabe der Kasse und ihrer Bankverbindungen:

NN. l


